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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1990

Norm

ABGB §1168a

Rechtssatz

Hat der Besteller selbst oder ein von ihm damit betrauter Dritter die Aufgabe der Harmonisierung und Abstimmung

der von verschiedenen Unternehmern zu erbringenden Teilleistungen übernommen, so sind die zur Erbringung dieser

Teilleistungen bestellten Unternehmer dennoch von der Warnp8icht und Aufklärungsp8icht betro9en, sobald ihnen

die mangelnden Voraussetzungen für die richtige Harmonisierung und Abstimmung ihrer Teilleistungen mit jenen des

anderen selbständigen Unternehmers erkennbar werden oder bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennbar sein müßten

(hier: Fließregel).
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